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Aufwandsentschädigungssatzung der amtsangehörigen 
Gemeinde Unterspreewald des Amtes Unterspreewald 

 
 
Auf der Grundlage der §§ 3, 24, 28, 30 Abs. 4 und 45 Abs. 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (nachfolgend BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19],   
S. 286) in der derzeitig geltenden Fassung i.V.m. § 4 der Verordnung über die Aufwandsent-
schädigungen für ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, für 
sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner sowie über den Ersatz des Verdienstausfalls 
(Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung - KomAEV) vom 31. Mai 2019 (GVBI.II/19, 
[Nr. 40]), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Un-
terspreewald in ihrer Sitzung am ……………… folgende Aufwandsentschädigungssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die ehrenamtlichen Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse der Gemeinde Unterspreewald und der Ortsteile Neuendorf am See, Leibsch und Neu 
Lübbenau sowie der mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit betrauten Bürger und für sachkundige 
Einwohner im Sinne des § 19 BbgKVerf. 

§ 2  
Grundsätze 

 
1) Den ehrenamtlichen Mitgliedern der Gemeindevertretung, dem ehrenamtlichen Bürger-

meister und den Ortsvorstehern sowie den ehrenamtlich tätigen Beauftragten im Sinne des 
§ 19 BbgKVerf wird zur Abdeckung des mit dem Mandat verbundenen Aufwandes als Aus-
lagenersatz eine Aufwandsentschädigung gewährt. Erstattet werden solche Auslagen und 
der Verdienstausfall, die ausschließlich durch das Ehrenamt veranlasst sind. 

 
2) Daneben wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung, dem ehrenamtlichen Bürgermeis-

ter, den sachkundigen Einwohnern sowie den Ortsvorstehern für ihre Teilnahme an Sit-
zungen ein Sitzungsgeld gewährt.  

 
3) Es wird des Weiteren für die Protokollführung ein doppeltes Sitzungsgeld gezahlt. 
 

§ 3  
Zahlungsbestimmungen 

 
1) Die Aufwandsentschädigung wird quartalsweise zum Beginn des folgenden Quartals ge-

zahlt. 
 
2) Die Zahlung entfällt mit Ablauf des Monats, in dem das Mandat endet. 

 

3) Wird ein Mandat für mehr als 3 Monate nicht ausgeübt, so ist spätestens ab dem 4. Kalen-
dermonat die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung einzustellen. 
 


